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vorgesehen war, (ii) darüber hinaus ein Aus-
schluss der Gewährleistung vereinbart wurde 
und schließlich (iii) dem Käufer der Mangel 
an den Balkonen vor Abschluss des Vertrages 
bekannt war. Der Umstand, dass Unterlagen 
zur Statik übergeben werden müssen, stellt 
keine zugesicherte Eigenschaft der Mangel-
freiheit der Balkone dar. Vielmehr könnte die 
Übergabe von Unterlagen mehrheitlich dar-
auf hindeuten, dass dadurch eben vom Ver-
käufer nur weitere Informationen als Grund-
lage für eine Sanierung durch den Käufer 
selbst zur Verfügung gestellt werden sollen 
und der Mangel selbst schon im Kaufpreis 
einkalkuliert wurde.

Für die Vertragspraxis empfiehlt sich daher 
eine sorgfältige Auflistung jener Punkte, für 
die jedenfalls einzustehen ist bzw deren Be-
hebung noch dem Verkäufer vor Übergabe 
obliegen. Zu beachten ist jedoch in der Praxis 
auch, dass ein Verzicht auf Gewährleistung 
auch vorliegen kann, wenn trotz offenkundi-
ger Mängel eine vorbehaltlose Abnahme 
eines Werks erfolgt. Ebenso kann die Weiter-
benützung einer Sache trotz Vorliegens eines 
Mangels unter Umständen als Verzicht ge-
wertet werden.
Bei einem vertraglichen Ausschluss der Ge-
währleistung ist hingegen auf eine deutliche 
und umfassende Formulierung zu achten.
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„Nicht gelöste Probleme, Anregungen für neue Lösungen“

Die Auswirkung der Zahlung eines Dritten 
auf den Prozesserfolg

Ohne dazu verpflichtet zu sein und ohne vom Beklagten 
dazu aufgefordert worden zu sein, leistet in einem lau-
fenden Gerichtsverfahren ein Dritter eine auf die Klags-

forderung gewidmete Zahlung, worauf der Kläger seine 
Klage um diesen Betrag einschränkt.
Welche Auswirkungen hat dies prozessual? Hat der Klä-
ger bis zur Einschränkung obsiegt oder hat der Beklagte 
obsiegt?
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